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SCHNELL-CHECK: 
Voraussetzungen für die Ehrenamtspauschale 

	
	

	Wenn die Ehrenamtspauschale dem Vorstand gewährt werden soll, muss es eine entsprechende Satzungsgrundlage hierfür geben.
	

	Die Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt.
	

	Die Tätigkeit wird zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke ausgeübt (im ideellen Bereich oder im Zweckbetrieb).
	

	Die Tätigkeit erfolgt für Ihren gemeinnützigen Verein und wurde von Ihnen beauftragt.
	

	Die Tätigkeit wird zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke ausgeübt.
	

	Für die gleiche Tätigkeit wird nicht schon die Übungsleiterpauschale geltend gemacht.*
	

	
	



* Übungsleiterpauschale und Ehrenamtspauschale können nicht für die gleiche Tätigkeit gezahlt werden. Es ist aber durchaus möglich, dass jemand neben der Ehrenamtspauschale auch die Übungs-leiterpauschale erhält – sofern er AUCH einer entsprechenden Tätigkeit nachgeht. Zum Beispiel der Übungsleiter, der auch gleichzeitig den ehrenamtlichen Platzwart macht.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




